
Der Bürgermeister       Hilden, den 09.02.2005 
Schulverwaltungs-/Sportamt 
 
 

 
B  E  R  I  C  H  T 

über die Zuschüsse an Sportvereine im Haushaltsjahr 2004 
 

 
 
Das Gesamtvolumen der an die Sportvereine aufgrund der Zuschussrichtlinien im 
Jahr 2004 ausgezahlten Zuschüsse belief sich auf 135.975 € (s. beigefügte Grafik). 
 
Die Zuschüsse teilen sich wie folgt auf: 
 
 
Jugendzuschüsse 
 
Der pro-Kopf-Betrag konnte aufgrund der am Jahresende noch zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel auf 4,73 € (Vorjahr = 3,79 €) festgesetzt werden. 
Für 26 Vereine betrug der Gesamtzuschuss 20.045 € (Vorjahr = 16.025 €). 
 
Insgesamt wurden 4.235 Jugendliche bis einschl. 18 Jahren gefördert  
(Vorjahr = 4.225). 
 
 
Zuschüsse für die aktive Teilnahme an Meisterschaften 
 
Insgesamt 8 Vereine haben einen Zuschussantrag gestellt. Dies erforderte einen 
Gesamtaufwand von 12.296 € (Vorjahr = 14.761 €), der sich wie folgt aufteilt. 
 

a) Grundbetrag 
(40,00 € je Teilnehmer an Deutschen Meisterschaften) 5.600 €

b) Kilometergeld-Pauschale 
(0,05 € je Teilnehmer und Bundesbahnkilometer) 6.696 €

        Gesamt: 12.296 €
 
Insgesamt wurden 340 aktive Sportler (darunter 232 Jugendliche) gefördert. 
 
 
Zuschüsse zur Beschaffung größerer Sportgeräte 
 
Für die Beschaffung größerer Sportgeräte wurden insgesamt Zuschüsse in Höhe von 
4.980 € gewährt. 
Davon erhielt der SV Hilden Ost = 3.150,00 € für die Beschaffung eines Baseball-
Mounds, der Shotokan Karate-Club = 500,00 € für die Beschaffung von Grundsport-
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geräten und der SV Hilden Nord = 1.330,00 € für die Beschaffung zweier transpor-
tabler Fußballtore. 
 
 
Zuschüsse zum Bau, Modernisierung und Sanierung aus Mitteln 
der Sportpauschale 
 
Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2004/2005 erhalten Ge-
meinden erstmals pauschale Zuweisungen des Landes zur Unterstützung kommuna-
ler Aufwendungen im Sportbereich. Dadurch wird die bisherige objektbezogene 
Sportförderung des Landes, die aus Sicht der Gemeinden in den letzten Jahren ins-
gesamt zu uneffizient war, ersetzt. 
 
Aufgrund dieser grundlegend veränderten Zuwendungspraxis des Landes hat der 
Rat der Stadt am 23.06.2004 auf Vorschlag des Ausschusses für Schule, Sport und 
Soziales gemeinsam mit dem Stadtsportverband entwickelte „Grundsätze für die 
Verwendung der Sportpauschale des Landes NW“ beschlossen. Darin ist festgelegt, 
dass die jährlichen Mittel der Sportpauschale je zu 50% für städt. Maßnahmen einer-
seits, sowie für Vereinsmaßnahmen andererseits verwendet werden. 
 
Die Stadt Hilden hat im Jahre 2004 einen Gesamtbetrag in Höhe von 135.321 € vom 
Land erhalten. Der Anteil für die Vereine beträgt 50% = 67.600,00 €. 
 
Die St. Sebastianer Schützenbruderschaft hat als erster Hildener Verein einen An-
trag auf Bezuschussung gestellt und aus den Mitteln der Sportpauschale einen Zu-
schuss in Höhe von 50.715,00 € zum Einbau einer optischen Zielerfassungsanlage 
erhalten. Weitere Anträge von Vereinen lagen nicht vor. 
 
Die im Jahre 2004 nicht mehr ausgeschöpften Restmittel werden nach dem Grund-
satzbeschluss einer Rücklage zur Verwendung in den Folgejahren zugeführt. 
 
Für das Jahr 2005 haben der Kanu-Club und der Reit- und Fahrverein schon ent-
sprechende Anträge gestellt, die zu gegebener Zeit zur Beratung vorgelegt werden. 
 
 
Zuschuss zur Durchführung des Festivals des Sports 
 
Für die Durchführung des Festivals wurde ein Zuschuss in Höhe von 1.500,00 € be-
reitgestellt.  
 
 
Zuschüsse zur Vergütung der Vereinsübungsleiter 
 
21 Vereine legten Zuschussanträge für insgesamt 211 Übungsleiter vor. Die Bezu-
schussung erfolgte nach den vom Landessportbund festgelegten Zuschusseinheiten 
(118,00 €). 
Im Jahr 2004 konnte wiederum der vom Landessportbund bewilligte Gesamtbetrag in 
Höhe von 24.898 € in gleicher Höhe als städt. Zuschuss ausgezahlt werden. 



 - 3 - 

P:\Alle\Somacos\doc\00014759.doc 

 
Zuschüsse zur Unterhaltung und zum Betrieb vereinseigener bzw. 
angemieteter Sportanlagen 
 
Der Gesamtaufwand für 21 bezuschusste Vereine belief sich auf 13.350 €. 
11 Vereine unterhalten eigene Sportstätten, während 10 Vereine Sportstätten ange-
mietet haben. 
Bei den Sportstätten handelt es sich z.B. um Angelgewässer, Schießsportanlagen, 
Reitsportanlagen, Kegelsportanlagen, Wassersportanlagen, ein Segelfluggelände 
und eine Billardanlage. 
 
Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 
 
Im Jahr 2004 feierte die Tanzsportgemeinschaft Blau-Weiß ihr 25-jähriges Vereinsju-
biläum. Der Verein erhielt den dafür vorgesehenen städt. Zuschuss in Höhe von je-
weils 125,00 €. 
 
Zuschuss für die DLRG 
 
Die DLRG – Ortsgruppe Hilden – erhielt den vorgesehenen Jahreszuschuss in Höhe 
von 360,00 €. 
 
Zuschuss an den Stadtsportverband 
 
Der Stadtsportverband erhielt den im Haushaltsplan vorgesehenen Jahreszuschuss 
in Höhe von 6.650 €. Dieser Zuschuss dient u.a. zur Förderung der Sportabzeichen-
aktion und der Sportjugend. 
 
Zuschuss für Veranstaltungen von besonderer Bedeutung 
 
Der VfB 03 erhielt für die Ausrichtung des OBI Cups einen Zuschuss in Höhe von 
1.170,00 €. 


